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Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

1. Bergamt 
Stellungnahme vom 26.03.2021 

 
Die Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 Bergbau und Energie in 
NRW gibt aus bergbehördlicher Sicht zum Planvorhaben folgende 
Hinweise und Anregungen: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt über dem auf Steinkohle 
verliehenen Bergwerksfeld „Freiberg“, im Eigentum der RAG 
Aktiengesellschaft (m Welterbe 10 in 45141 Essen) sowie über einem 
bereits erloschenen Bergwerksfeld, dessen letzter Eigentümer nicht 
mehr erreichbar ist. 
Wie den Planunterlagen (vgl. Gliederungspunkte „9.1 Bergbau“ und 
„9.5. Methanausgasungen“) zu entnehmen ist, sind der Stadt 
Dortmund die bergbaulichen Verhältnisse im Plangebiet bekannt. 
 
Des Weiteren wurde die o. g. RAG AG als Bergwerksfeldeigentümerin 
bereits beteiligt und um Stellungnahme gebeten. 

Ergänzend zum Gliederungspunkt „9.1 Bergbau“ wird mitgeteilt, dass 
in den hier derzeitig vorliegenden Unterlagen im Plangebiet bis Anfang 
des 20. Jahrhunderts umgegangener Steinkohlenbergbau dokumentiert 
ist. Der verzeichnete Abbau ist dem senkungsauslösenden Bergbau 
zuzuordnen. Die Einwirkungen des senkungsauslösenden untertägigen 
Bergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulich bedingten Einwirkungen 
auf die Tagesoberfläche aus diesen Abbau ist demnach nicht mehr zu 
rechnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gliederungspunkt 9.1 Bergbau der Begründung wird entsprechend 
dem Vorschlag der Bezirksregierung ergänzt.  
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Ap 235 -Westlich Emschertal-Grundschule- Abwägung der Stellungnahmen 
Seite 4 
 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Allerdings streicht laut einer hier vorliegenden geologischen 
Übersichtskarte nur wenige Meter südlich des Plangebietes das etwa in 
SW-NO Richtung verlaufende, circa 55 cm mächtige und nach NW 
einfallende Steinkohlenflöz „Sarnsbank“ unter einer nur 
geringmächtigen Lockermassenüberdeckung an der Oberfläche des 
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass im Plangebiet auch 
widerrechtlicher Bergbau durch Dritte oder Bergbau vor der Anlegung 
von zeichnerischen Unterlagen (sog. Uraltbergbau) stattgefunden 
haben könnte, der als potentiell tagesbruchauslösend anzusehen wäre. 
Die Frage, ob derartiger Bergbau tatsächlich im Plangebiet geführt 
wurde, ließe sich allerdings erst nach der Durchführung 
entsprechender Erkundungsmaßnahmen (z. B. geophysikalische 
Messungen oder Erkundungsbohrungen) abschließend beantworten. 

Es wird empfohlen, im Plangebiet auf mögliche altbergbauliche 
Hinweise zu achten. Hierbei kann es sich um Bewegungsbilder an der 
Tagesoberfläche oder von Baukörpern handeln, die geotechnisch, 
gründungstechnisch oder bauphysikalisch nicht erklärbar sind. Risse in 
Gebäuden oder Risse und Absenkungen sowie kleinräumig begrenzte 
Vegetationsstörungen oder im Winter schnee- und eisfreie „Flecken“ an 
der Tagesoberfläche können auf Grubenbaue hinweisen. Beim Aushub 
von Baugruben sollte zudem auf die Beschaffenheit des Untergrunds 
geachtet werden. Werden dabei Lagerstätten (z. B. Steinkohleflöze) 
oder Auflockerungen angetroffen, die möglicherweise durch 
geringfügige bergbauliche Tätigkeiten entstanden sind, empfiehlt sich 
eine Baugrunduntersuchung. In diesen Fällen sollte ein 
Sachverständiger eingeschaltet werden. Die Bezirksregierung Arnsberg 
hat auf ihrer Internetseite eine Liste mit Sachverständigen bereitgestellt, 
die im Bereich Altbergbau und Gefahrenabwehr tätig sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Baugrunduntersuchung ist bereits in Bearbeitung und wird bis 
zum Satzungsbeschluss vorliegen. Im Rahmen der geplanten 
Altlastensanierung werden die belasteten Aufschüttungen mit einer 
Stärke von 0,5 – 1,5 m bis zum gewachsenen Boden abgetragen. Die 
Sanierung wird durch die Bodendenkmalpflege begleitet. 
Auffälligkeiten in Bezug auf bergbauliche Tätigkeiten würden in 
diesem Rahmen auch erfasst. Weitere Eingriffe in den Boden sind nicht 
zu erwarten, da die Errichtung von Kellern oder Tiefgaragen im 
Bebauungsplan ausgeschlossen ist.  
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 

2. DONETZ 
Stellungnahme vom 15.04.2021 

 
Die nachfolgende Stellungnahme der Dortmunder Netz GmbH ergeht 
für die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) 
für den Bereich Wärme und die Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) 
für die Bereiche Gas, Wasser und Strom. 
 
Bestand DONETZ: 
Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze, im Sichterweg, sowie 
weiterführend östlich entlang der geplanten Mischverkehrsfläche wird 
ein Beleuchtungskabel im Schutzrohr betrieben. Bei der 
Herstellung der Erschließungsstraße werden voraussichtlich Schutz- 
bzw. Auswechselungsmaßnahmen an dem Beleuchtungsnetz 
erforderlich.  
 
Planung DONETZ: 
Da die zukünftige Gestaltung der Grundstücksgruppen sowie ein 
Wärmeversorgungskonzept derzeit noch nicht fest steht, wird gebeten 
DONETZ im weiteren Verlauf in den Planungsprozess "Versorgung" 
enger einzubeziehen. Nach den derzeit vorliegenden Informationen 
wird die Errichtung einer Transformatorstation zur Versorgung des 
Gebietes mit elektrischer Energie erforderlich. Da sich das Gebiet 
abseits des Versorgungsnetzes Sichterweg befindet, ist nach 
Rücksprache mit dem Fachbereich NA/A der DONETZ aus 
netztechnischer Sicht ein Standort für eine Transformatorstation im 
Planbereich nicht geeignet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Standortwunsch für die Transformatorstation am Sichterweg soll 
außerhalb des Bebauungsplanes im Bereich des heutigen Spielplatzes 
(Sichterweg/Walter-Demgen-Weg) realisiert werden. Der Standort ist 
mit dem Jugendamt, dem Grünflächenamt und der DONETZ 
abgestimmt.  
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Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Bevorzugt wird ein Standort im Planbereich Ap 234 - Sichterweg -(s, 
,,rote Markierung" im beigefügten Detailplan). Leider haben wir im 
vorherigen Verfahren Ap 234 keine Versorgungsfläche planungs-
rechtlich beantragt. Ein Standort mit der Fläche von 4m x 6m ist somit 
nachträglich abzustimmen. Solange wir hinsichtlich des Stationsortes 
keine Lösung haben, kann ich derzeit nur unsere Bedenken hinsichtlich 
der Versorgung des Plangebietes Ap 235 äußern. Ich hoffe aber, dass 
wir eine einvernehmliche Lösung für den Stationsstandort im weiteren 
Verlauf erzielen können. 
 
Planung DEW21: 
Nach dem o. g. Gespräch wird die Machbarkeit einer wirtschaftlichen 
Lösung für ein Nahwärmenetz im Zuge der Versorgung des Neubaus 
der Sporthalle in Ap 234 zur Versorgung des Gebietes nochmals 
intensiv geprüft. Auch die DEW21 bittet im weiteren Verlauf in den 
Planungsprozess "Versorgung" enger einbezogen zu werden, 
 
Allgemein DONETZ: 
Es wird um Berücksichtigung gebeten, dass für die Verlegung der 
Versorgungsleitungen und Kabel eine Trassenbreite von ca. 1,20 m 
benötigt wird. Der Abstand der Versorgungstrasse zum Kanal sollte 
mindestens 1,00 m, zu den Kanalschächten 0,50 m und zu den 
Straßengullys (Senkkästen) 0,20 m betragen. Zum Bordstein oder zu 
den Grundstücksgrenzen ist ein Abstand von 0,20 m 
ausreichend. 
Für ein Straßenbeleuchtungskonzept gebeten, sich rechtzeitig mit 
DONETZ in Verbindung zu setzen und die entsprechenden 
Versorgungsanfragen dort in der Abteilung Vertrags- und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine zentrale Versorgung mit einem Nahwärmenetz ist aufgrund der 
geringen Wärmedichte in der geplanten Neubausiedlung nicht 
beabsichtigt.  
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Anschlussmanagement einzureichen, damit das dortige Versorgungs-
konzept hiermit ergänzt werden kann. Allgemein sind die Versorgungs-
trassen bzw. Belastungsflächen von jeglicher Überbauung und 
Bepflanzung (z. B. Bäumen, Hecken, Zäune etc.) frei zu halten und für 
einen sicheren Betrieb jederzeit zugänglich sein.  
 

3. DSW21 
Stellungnahme vom 22.03.2022 

Es wird angeregt, in der Begründung zum Bebauungsplan im Kapitel 
6.1.1 „Mensch“ (Seite 11 unten) die angegebenen Fußwegezeiten zum 
Bahnhof DO-Sölde anzupassen. Da dieser von der geplanten Tiny 
House-Siedlung weiter entfernt liegt als die erwähnte Bushaltestelle 
Nathmerichstraße, sollte eine Fußwegezeit von 10 Minuten zum 
Bahnhof zu Grunde gelegt werden (und nicht 4 Minuten - s. auch Seite 
9 oben, hier wurden bereits 10 Minuten hinterlegt). 

 
 
Die Angabe der Fußwegzeiten zum Bahnhof – Sölde in dem Kapitel 
Umweltbelange der Begründung wurde gestrichen. Mit der Anregungen 
übereinstimmende Angaben sind in dem Kapitel 4 -Städtebauliches 
Konzept- der Begründung enthalten. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 

4. EDG 
Stellungnahme vom 26.03.2021 
 

Die grundsätzliche Erreichbarkeit der gesamten Bebauungsfläche über 
die als Mischverkehrsfläche ausgewiesene Erschließung, abzweigend 
vom Sichterweg bis zur südwestlich geplanten Wendeanlage, ist 
gegeben. Lediglich die nutzbare Breite der Erschließungsstraße hat 
nicht über ihre gesamte Länge die nach RASt 06 - Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen - erforderliche Breite von 5,50 m. Diese 
notwendige Straßenbreite (insbesondere des nach Süden auf die 
Wendeanlage zuführenden Anteiles) wäre durch einen geringfügigen 
Versatz der im Vorentwurf eingeplanten Grüninseln zu realisieren. 

 
Die Erschließungsstraße hat im ersten Abschnitt zwischen Sichterweg 
und geplanter Bebauung eine Breite von 5,90 m, im 2. Abschnitt bis zur 
Wendeanlage von 7 m. In diesem Abschnitt innerhalb des 
Siedlungsbereiches soll der Straßenraum abschnittsweise aufgrund von 
Stellplätzen und Bäumen im Straßenraum auf 3,50 m verengt werden. 
Diese Breite ist ausreichend für Müllfahrzeuge ohne 
Begegnungsverkehr. Die Ausweichstellen werden im Rahmen der 
Ausbauplanung in ausreichender Größe dimensioniert. Da die Autos 
nicht auf den Baugrundstücken geparkt werden dürfen, sondern auf 
einem Gemeinschaftsstellplatz vor der Siedlung abgestellt werden 
müssen, ist selten mit Begegnungsverkehr zurechnen. Die Vorschläge 
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Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
Ein weiterer notwendiger Hinweis bezieht sich auf die Transportwege 
und Stellflächen der Abfallbehälter der jeweils als „Hinterlieger“ 
verorteten Einfamilienhäuser. Die durchschnittliche Entfernung der in 
zweiter Reihe geplanten Häuser zum nächstmöglichen Halteplatz der 
Entsorgungsfahrzeuge überschreitet die nach § 20 Abs. 1 - 3 der 
Dortmunder Abfallsatzung zulässige Entfernung von max. 15 m. Aus 
diesem Grunde wird um Festsetzung jeweils eines GMü 
(Gemeinschaftsstellplatzes für Abfallbehälter) für diese Gebäude mit 
den entsprechend zur Erschließungsstraße vorgelagerten Wohnhäusern. 
Diese sind innerhalb der o.g. Maximalentfernung zum nächstmöglichen 
Halteplatz der Entsorgungsfahrzeuge anzulegen. 

zur Aufteilung des festgesetzten Straßenraums haben nur erläuternden 
Charakter und haben nicht die Qualität einer Festsetzung. Die 
endgültige Festlegung erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung.  
 
Es handelt sich bei den „Hinterliegern“ nicht um Einzeleigentümer, die 
völlig unabhängig von der „Vorderliegern“ agieren. Die Stadt wird das 
Bauland nur an Baugruppen vermarkten, die Baugrundstücke erwerben, 
die immer von der Straße bis zur hinteren Grundstücksgrenze reichen. 
Die festgesetzten Baufelder verlaufen mit einem Abstand von nur 1 m 
parallel zur Erschließungsstraße. Somit hat jede Baugruppe die 
Möglichkeit einen gemeinsamen Standort für den Müll näher als 15 m 
zur Straße zu platzieren. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen. 

5. Emschergenossenschaft 
Stellungnahme vom 15.04.2021 

 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen keine Bedenken. 
Es wird um erneute Beteiligung der Emschergenossenschaft gebeten, 
sobald das Entwässerungskonzept vorliegt. 
 

Das Entwässerungskonzept wird der Emschergenossenschaft wie 
gewünscht im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verfügung 
gestellt. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 

6. E.ON SE 
Stellungnahme vom 19.03.2021 

 
Es wird empfohlen, die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau 
und Energie an dem Verfahren zu beteiligen. 

Die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie wurde 
bereits beteiligt, siehe Abwägungsvorschlag unter Punkt 1. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

7. Flughafen Dortmund GmbH 
Stellungnahmen vom 07.04.2021 und 02.06.2021 

 
Das Gebiet liegt innerhalb der Kontrollzone sowie im An-und 
Abflugsektor des Verkehrsflughafens Dortmund. Grundsätzlich wird 
aus Lärmschutzgründen von einer Nachverdichtung bzw. einer 
Bebauung mit Wohngebäuden in Flughafennähe ab. Da in der Nacht 
laut derzeitiger Betriebsgenehmigung auch ab 22 Uhr mit Fluglärm zu 
rechnen ist, sollten vom Bauherrn geeignete Lärmschutzmaßnahmen 
bei der Umsetzung beachtet werden.  

 
Der Verzicht auf eine Wohnbebauung im Umkreis von 10 km um den 
Flughafen, wie empfohlen, würde die städtebauliche Entwicklung in 
Dortmund sehr stark einschränken. Die geplante Bebauung ist, trotz 
vieler Beschwerden von Bürger*innen zu den Lärmbelästigungen des 
Flughafens, an dem Standort westlich der Emschertal-Grundschule 
verantwortbar. Das geplante Neubauvorhaben ist zwar nur 2 km von 
der Start- und Landebahn entfernt, liegt aber nicht direkt in der 
Einflugschneise.  
Dazu in der Begründung Kapitel 7.3 Flugverkehr: 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt außerhalb der derzeit 
festgesetzten Lärmschutzgebiete. Grundlage für die Ermittlung der 
Schutzgebiete waren die Annahmen in der gültigen Planfeststellung 
sowie das gültige Fluglärmgesetz. Der äußere Rand der Tagschutzzone 
2 ist etwa 450 m von der geplanten Wohnbebauung entfernt. Außerhalb 
der Schutzzone 2 wird der Dauerschallpegel von 60 dB(A) tags nicht 
überschritten. Die Nachtschutzzone, in der ein Schallpegel von 55 
dB(A) nicht überschritten wird, ist etwa 1.800 m entfernt. Außerhalb 
der Schutzzonen bestehen keine Ansprüche für Lärmschutz-
maßnahmen. 
Der Flughafen selbst betreibt auch Messstellen. Die nächste Messstelle 
an der Schleefstraße 12 liegt in der direkten Verlängerung der Start- 
und Landebahn. Die Messstelle ist ca 2.700 m von der Start- und 
Landebahn entfernt. Der Ap 235 ist ca. 2.200 m von der Stadt- und 
Landebahn entfernt, liegt aber 1 km südlich der Centerlinie. Der 
äquivalente Dauerschallpegel für das Fluggeräusch für die Monate 
September 2019 – Februar 2020 beträgt an der Messstelle Schleefstraße 
55,4 dB(A) für den Tag und 34,5 dB(A) für die Nacht.  
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Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Der Außenbereich kann nicht gegen Fluglärm geschützt werden. Die 
genannten Vergleichswerte lassen die Folgerung zu, dass der 
Orientierungswert von 55 dB(A) tags durch Fluglärm unterschritten 
wird. Der Orientierungswert von 45 dB(A) für die Nacht wird deutlich 
unterschritten.“ 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen. 
 

8. LWL – Archäologie für Westfalen 
Stellungnahme vom 06.04.21 

 
Es ist zu vermuten, dass innerhalb des Plangebietes Bodendenkmäler 
erhalten sind. Aus diesem Grunde sind archäologische Maßnahmen 
notwendig, die mit der Stadtarchäologie Dortmund abzustimmen sind. 
Die Kosten für die archäologische Maßnahme gehen aufgrund des in 
das DSchG NW aufgenommenen „Veranlasserprinzips“ zu Lasten des 
Vorhabenträgers. 

Es ist eine Abstimmung mit der Dortmunder Stadtarchäologie erfolgt. 
Der Sportplatz hat einen Unterbau mit einer Mächtigkeit von 0,5-1,5 m. 
Im Rahmen der Altlastensanierung wird der Unterbau ausgetauscht. Im 
Bebauungsplan sind aus Gründen des Boden- und des Klimaschutzes 
Keller ausgeschlossen, so dass der noch vorhandene gewachsene Boden 
nur im Bereich der zukünftigen Erschließungsstraße durch die 
Verlegung des Schmutzwasserkanals angegriffen wird. Wenn im 
Rahmen der Bodensanierung der belastete Boden bis auf den 
gewachsenen Boden abgetragen und der Kanal verlegt wird, ist ein 
Denkmalpfleger hinzuzuziehen, um zu beurteilen, ob sich der Verdacht 
bestätigt und ob im Fall des Vorhandensein von Bodendenkmälern 
diese dokumentiert, gesichert oder bewahrt werden müssen. Im hinweis 
Nr. 2 -Meldepflicht von Bodenfunden- ist folgende Formulierung 
aufgenommen: „Wenn im Rahmen der Bodensanierung der belastete 
Boden bis auf den gewachsenen Boden abgetragen wird, ist die 
Bodendenkmalpflege hinzuzuziehen.“ 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - EXTERNE 
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

9. IHK 
Stellungnahme vom 19.04.2022 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten sollten, gleichgestellt mit nicht 
störenden Handwerksbetrieben, auch nicht störende Gewerbebetriebe 
allgemein zulässig sein. Dortmund hat nicht nur einen hohen Bedarf an 
Wohnraum, sondern auch an Gewerberaum. Durch die Digitalisierung 
ist das Arbeiten in vielen Berufssparten von jedem Ort möglich. Gerade 
für Startups und Existenzgründer sind langjährige Gewerbemietverträge 
oft ein „Graus“. Um das finanzielle Risiko zu verringern, wird die 
eigene Geschäftsidee daher oft im Nebenerwerb von den eigenen vier 
Wänden aus als Homeoffice betrieben. Die Gewerbeanmeldung eines 
nicht störenden Gewerbebetriebes, sollte keine höheren 
Zulässigkeitshürden haben, als ein Handwerksbetrieb. 

Gemäß §13 BauNVO sind in allgemeinen Wohngebieten Räume für die 
Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, 
die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben zulässig. Lediglich ganze 
Gebäude für diesen Zweck sind nicht zulässig. Die wäre auch 
problematisch, da das geplante Neubaugebiet schon verkehrstechnisch 
auf einen größeren Umfang dieser Nutzung nicht ausgelegt ist. Insofern 
sind hier, wie in der Anregung beschrieben, insbesondere 
Bürotätigkeiten innerhalb der eigenen 4 Wände möglich. Die Pandemie 
hat die Arbeitswelt in den letzten Jahren stark verändert. Homeoffice-
Tätigkeiten haben deutlich zugenommen.  
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen.  

10. RAG Montan Immobilien GmbH 
Stellungnahme vom 09.04.2021 

 
Das Baugebiet befindet sich im Stillstandsbereich der RAG AG. Daher 
sind Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen gegen bergbauliche 
Einwirkungen aus Tiefenbau gemäß §§ 110, 111 BbergG nicht 
erforderlich. 
 
Sollten zusätzlich zum Bauvorhaben die Niederbringung von 
Erdwärme- bzw. Grundwasserbohrungen geplant sein, wird vorsorglich 
darauf hingewiesen, dass trotz größtmöglicher Sorgfalt durch die 
Bohrtätigkeit eine nachteilige Veränderung der heutigen untertägigen 
Situation erfolgen kann. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden, u.a. 
am Bergwerkseigentum der RAG AG, führen. In diesem Fall wäre die 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
werden keine Aussagen oder Festsetzungen zur zukünftigen 
Energieversorgung getroffen. Sollte es im Rahmen der Umsetzung des 
Bauvorhabens zu Bohrungen kommen, ist davon auszugehen, dass die 
entsprechenden beteiligten Fachfirmen auf sie zukommen. 
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RAG AG gezwungen, den ihr oder Dritten entstehenden Schaden 
geltend zu machen. Empfohlen wird im Frühstadium eines solchen 
Vorhabens die direkte Kontaktaufnahme mit dem Geologischen Dienst 
NRW - Landesbetrieb - in Krefeld. Dort erhältlich sind neben einem 
Standortcheck, u.a. auch detaillierte Hinweise zur Planung und 
Umsetzung sowie zum weiteren Verfahrensgang im Zusammenhang 
mit der Errichtung von Erdwärmesondenanlagen. 

Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen. 
 
 
 
 
 

11. Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Stellungnahme vom 16.04.2021 
 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
Diese dienen der Versorgung des Schulgebäudes und müssen 
unterbrechungsfrei erhalten bleiben. 
 
Es wird gebeten, den nachfolgenden Text als Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufzunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende 
Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 1 m für die 
Unterbringung von Telekommunikationslinien vorzusehen. 

 
 

 
 
 
Der öffentliche Straßenraum mit einer Breite von 5,90 - 7 m bietet 
ausreichend Platz für die unterirdischen Versorgungsleitungen. Da es 
sich um eine öffentliche Straße handelt, ist es nicht notwendig hier für 
einzelne Leitungen entsprechende Leitungsrechte festzusetzen. Die 
genaue Lage der unterschiedlichen Leitungen wird erst im Rahmen der 
Ausführungsplanung festgelegt. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen. 
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12. Dienststelle 23 - Liegenschaftsverwaltung 
Stellungnahme vom 15.04.2021 

 
Im südlichen Planbereich ist ein Regenrückhaltebecken (RRB) geplant. 
Die Zuwegung findet augenscheinlich über den im Plan 
eingezeichneten "Wirtschaftsweg" statt. Es wäre wünschenswert, wenn 
aus der textlichen Festsetzung klar hervorgeht, dass dieser 
Wirtschaftsweg ausschließlich der Zuwegung zum RRB dient. Unter 
5.3 wird die Reduktion des Versiegelungsgrades angesprochen. Die 
Zuwegungen zu Regenrückhaltebecken weisen in der Regel einen 
niedrigeren Ausbaustand auf, so dass die Beschaffenheit des Weges 
ebenfalls textlich erwähnt werden sollte. Alternativ könnte auch die 
Benennung "Zuwegung zum RRB" verwendet werden.  
Damit wäre die spätere Zuordnung dieses Weges in Verbindung mit 
dem RRB zum EB 70 - Stadtentwässerung eindeutig. 

 
 
 
Der Wirtschaftsweg, der im Bebauungsplanvorentwurf noch innerhalb 
einer Wohnbaufläche liegt wird zukünftig in gelber Farbe als Flächen 
für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 
„Regenrückhaltung“ festgesetzt. Der Ausbaustandard der Zufahrt wird 
im Rahmen der Ausführungsplanung festgelegt und ist in der Regel 
wassergebunden, so dass eine textliche Erwähnung nicht nötig ist. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen. 
 
 
 

13. Dienststelle 32 - Ordnungsamt Kampfmittelräumdienst 
Stellungnahme vom 07.04.2021 

 
Es wurden keine Hinweise auf Kampfmittel festgestellt. Weitergehende 
Maßnahmen sind demnach nicht erforderlich. Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass 
sich Kampfmittel im Erdreich befinden. 
 
Weist bei Durchführung des Bauvorhabens der Erdaushub 
außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige 
Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und über 
das Ordnungsamt oder die Polizei der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
einzuschalten. 

 
 
 
Im Bebauungsplan ist unter Punkt 4 der Hinweis aufgenommen, die 
Arbeiten sofort einzustellen und die Polizei zu verständigen, wenn ein 
Kampfmittelverdacht aufkommen sollte. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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14. Dienststelle 37 - Feuerwehr 
Stellungnahme vom 24.03.2021 

 
Es werden keine Bedenken erhoben. Folgende Vorgaben sind 
einzuhalten: 
 
Löschwasserversorgung: 
Für das geplante Wohngebiet, mit vorrangig zu planenden 
Einfamilienhäusern, sowie einer Sporthalle, ist eine Löschwassermenge 
von 96 m³ / Stunde über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden 
erforderlich. Der Löschbereich erfasst sämtliche Löschwasserent-
nahmemöglichkeiten in einem Umkreis (Radius) von 300 m um das 
Brandobjekt. Löschwasserentnahmestellen müssen eine Löschwasser-
entnahme von mindestens 24 m³ / Stunde über die Dauer von 2 Stunden 
ermöglichen.  
 
Feuerwehrzufahrten und Flächen für die Feuerwehr: 
Bei der Erschließung des Wohngebietes ist zu berücksichtigen, dass 
Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zur Durchführung 
von Wirksamen Lösch- und Rettungsarbeiten die geplanten 
Objekte erreichen können. 
Bei der gesamten Maßnahme sind die Anforderungen der –
Musterrichtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Februar 
2007) zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission 
Bauaufsicht vom Oktober 2009- zu beachten und umzusetzen. 
Insbesondere sind die erforderlichen Anforderungen an Zufahrtsbreiten, 
Radien und Tragfähigkeit zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Musterrichtlinie über Flächen für die Feuerwehr wird im Rahmen 
der Ausbauplanung für die Mischverkehrsfläche beachtet. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Bei geplanten Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 werden neben den 
erforderlichen Bewegungsflächen unter Umständen Feuerwehrzugänge 
erforderlich. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 werden 
Aufstellflächen für die Feuerwehr erforderlich. Aufstellflächen für die 
Feuerwehr können unter Umständen auch über die öffentlichen 
Verkehrsflächen nachgewiesen werden. 
Der Flächenbedarf der o.g. Flächen muss in der Planung berücksichtigt 
werden. Aufgrund der angegebenen Vollgeschosse ist davon 
auszugehen, dass Gebäude der Gebäudeklassen 1, 2 und 3 errichtet 
werden. Werden Gebäude der Gebäudeklassen 1, 2 oder 3 (mit max. 
Höhe der Rettungsfenster unter 8,00 Meter über Geländeniveau) 
errichtet, ist die Erschließung so zu planen, dass diese fußläufig 
erreichbar sind, dass Aufstellflächen für tragbare Leitern vorhanden 
sind, und die Gebäude nicht weiter als 50 Meter von einer für die 
Feuerwehr befahrbaren Fläche angeordnet werden. Weiterhin sind für 
wirksame Löscharbeiten der Feuerwehr Bewegungsflächen in 
Verbindung mit Feuerwehrzufahrten für die Fahrzeuge der Feuerwehr 
erforderlich, wenn sich Gebäude- oder Gebäudeteile weiter als 50 
Meter von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt befinden. 
Die Mindestmaße für Bewegungsflächen betragen 7 Meter in der Breite 
und 12 Meter in der Länge. 
Um die geplanten Gebäude- / Gebäudeteile und Bewegungsflächen 
erreichen zu können werden unter Umständen Feuerwehrzufahrten 
erforderlich. Grundsätzlich ist auf allen Straßen / Wegen durchgängig 
auf geraden Teilstücken ein min. 3,5 m breiter und in Kurven 5 m 
breiter Bereich freizuhalten. 
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Weiterhin ist bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1, 2 und 3 die 
Erschließung so zu planen, dass diese fußläufig erreichbar sind und 
dass Aufstellflächen für tragbare Leitern vorhanden sind. 

 

15. Dienststelle 51 - Jugendamt 
Stellungnahme vom 29.04.2021 

 
Aus Sicht des Jugendamtes sollten private C-Spielplätze für 
Kleinkinder gefordert werden. 

 
Die Notwendigkeit von privaten C-Spielplätzen wird im Rahmen der 
Baugenehmigungsverfahren geprüft.  
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
 

16. Dienststelle 60 - Umweltamt 
Stellungnahmen vom 03.05.2021 und 18.03.2022 

 
Sonderordnungsbehörden 

Untere Wasserbehörde: 

Gegen eine Bebauung des B-Plangebietes bestehen keine 
grundsätzlichen wasserrechtlichen Bedenken, allerdings ist es 
bezüglich der dauerhaft gesicherten abwassertechnischen Erschließung 
der jeweiligen Gebäude notwendig ein Entwässerungskonzept zu 
erstellen und entsprechend grundbuchliche Sicherungen vorzusehen. 

Die aus planerischer Sicht gewünschte Selbstfestlegung der Stellung 
der Gebäude durch die jeweiligen Bauinteresssenten, führt bei der 
abwassertechnischen Erschließung zu Problemen. Durch eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinterliegende Grundstücke gibt es nicht. Jedes Grundstück einer 
Baugemeinschaft hat eine direkte Anbindung an die öffentliche 
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öffentliche Schmutzwasserkanalisation sowie eine oberirdische 
Ableitung des Niederschlagswassers in der öffentlichen Straße zur 
Regenrückhaltung kann augenscheinlich die abwassertechnische 
Erschließung sichergestellt werden. Die Frage des Anschlusses der 
möglichen hinterliegenden Grundstücke an das Entwässerungssystem 
bleibt aber in dem Entwurf unbeantwortet. 

Wegen der nicht nachgewiesen dauerhaften abwassertechnischen 
Erschließung der jeweiligen Gebäude kann daher dem Entwurf nicht 
zugestimmt werden. 

Aus wasserrechtlicher Sicht gibt es ebenfalls keine Notwendigkeit das 
Niederschlagswasser auf den Grundstücken in Rohrleitungen zu führen, 
der § 5 des Entwurfes „Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen“ 
ist entsprechend anzupassen. 

Die weitere detaillierte Prüfung der Niederschlagswasserbeseitigung 
bleibt dem durchzuführenden wasserrechtlichen Verfahren vorbehalten. 

Die im Rahmen von Vorgesprächen durch die Untere Wasserbehörde 
gemachten Hinweise auf die Überflutungsproblematik sowie die 
möglichen Entwässerungswege werden als bekannt vorausgesetzt und 
finden auch bei der Aufstellung des Bebauungsplans ihre Erwähnung 
(Begründung (Kap. 8), Ausformung des Straßenprofils, etc.). 

Konkrete Planungen zur Ableitung der Oberflächenabflüsse liegen 
weiterhin noch nicht vor. 

Erschließungsstraße mit den Ableitungsrinnen für das Regenwasser. 
Gebäude, die im hinteren Teil des Grundstückes stehen, leiten ihr 
Niederschlagswasser oberirdisch über private Gemeinschaftsflächen 
zur Straße. Die konkrete Ausführung wird im 
Baugenehmigungsverfahren geklärt. 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung des § 7, dass Ver- und Entsorgungsleitungen 
unterirdisch zu führen sind, wird ergänzt um den Passus: ….mit 
Ausnahme der Ableitung des Niederschlagwassers. 
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Untere Bodenschutzbehörde: 

Das Plangebiet des Ap 235 ist im Kataster der Stadt Dortmund über 
Altlasten und Altverdachtsflächen nicht gekennzeichnet. Wie vom 
benachbarten B-Plangebiet Ap 234 - Sichterweg - bekannt, sind als 
Ergebnis ehemals durchgeführter Geländemodellierungen verbreitet 
Auffüllungshorizonte mit wechselnden Anteilen von Fremdstoffen 
(Bauschutt, Schlacke, Kohle, Bergematerial etc.) vorhanden. 
Gleichfalls ist nach diesen Untersuchungen im gesamten B-Plangebiet 
mit einem hohen Grundwasserstand zu rechnen. Eine akute Gefährdung 
für Schutzgüter geht von diesen Auffüllungen zwar nicht aus, die aus 
Vorsorgegründen zu fordernden Grundstücksverhältnisse werden in 
diesen Bereichen jedoch nicht erfüllt. Da von gleichartigen 
Verhältnissen auch beim Ap 235 ausgegangen werden muss und auch 
nicht vollkommen ausgeschlossen werden kann, dass bei dem Bau des 
Sportplatzes im Unterbau schadstoffbelastete Materialien (z.B. 
Schlacken) im größeren Umfang verwendet wurden, ist im weiteren 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens eine Untersuchung des 
Untergrunds hinsichtlich möglicher Schadstoffbelastungen 
durchzuführen. Ein entsprechendes Programm wurde zwischen 61 und 
der UBB bereits abgestimmt. Die aus den Untersuchungsergebnissen 
abzuleitenden Maßnahmen können im Zuge der Erschließung 
umgesetzt bzw. im Rahmen von den einzelnen 
Baugenehmigungsverfahren festgelegt werden.  

Für den B-Plan ergeben sich aus den o.g. Punkten folgende 
Konsequenzen 

1. Der B-Planbereich ist aus Vorsorgegründen gem. § 9 BauGB als 
Fläche mit schädlichen Bodenverunreinigungen zu 
kennzeichnen. 
 

Der Bereich des ehemaligen Sportplatzes wird entsprechend den 
Ergebnissen des Altlastengutachtens, als Fläche mit schädlichen 
Bodenverunreinigungen gekennzeichnet. 
 
Die Hinweise Nr. 5 und 6 im Bebauungsplan werden entsprechend der 
Anregung im Wesentlichen wortgleich ergänzt. 
 
Der Vorschlag für einen Hinweis zu Verfüllungsmaßnahmen, 
Bodenmodellierungen und Bodenaustausch wird nicht berücksichtigt. 
Eine Überfrachtung des Bebauungsplanes durch Hinweise soll 
vermieden werden. Es handelt sich um ein städtisches Grundstück. Der 
empfohlene Bodenaustausch wird im Rahmen eines 
Sanierungskonzeptes ohnehin eng mit dem Umweltamt abgestimmt. 
Im Kapitel 11 der Begründung werden die Ergebnisse der 
Altlastenuntersuchung dargestellt.  
 
Die Anregungen zum Thema Altlasten und Bodenschutz sind 
mittlerweile überholt, da jetzt ein Altlastengutachten vorliegt. 
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2. Die im B-Plan unter III aufgeführten textlichen Hinweise sind 
wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen: 
 
Nr. 5: 
Der zweite Absatz ist wie folgt zu ändern: 
 
Im Bebauungsplangebiet sind Böden anzutreffen, die 
empfindlich auf Eingriffe in die Bodenstrukturen und 
Bearbeitung mit schwerem Gerät reagieren. Daher sind sowohl 
bei der Erschließung wie auch bei der späteren Bebauung 
Maßnahmen zum Schutz des natürlichen Bodengefüges bzw. 
Minimierung der negativen Einflüsse zu treffen. Die 
entsprechenden Maßnahmen sind im Vorfeld in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Planung mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde abzustimmen. Die Umsetzung der 
Maßnahmen ist in Abstimmung mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde durch eine bodenkundliche Baubegleitung 
sicherzustellen. 
 

3. Nr. 6:   
Sollten bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen 
Maßnahmen über den bisherigen Kenntnisstand hinaus 
Anzeichen für Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen 
angetroffen werden, sind diese gemäß § 2 Abs. 1 
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) NW vom 09.05.2000 in 
Verbindung mit §§ 4 und 6 Bundesbodenschutzgesetz vom 17. 
März 1998 unverzüglich dem Umweltamt der Stadt Dortmund 
als Untere Bodenschutzbehörde anzuzeigen. In einem solchen 
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Fall behält sich die Untere Bodenschutzbehörde vor, 
weitergehende Untersuchungs- oder Sanierungsmaßnahmen zu 
fordern. 
 
Anfallender Bodenaushub ist gemäß den abfallrechtlichen 
Bestimmungen extern zu entsorgen bzw. wiederzuverwerten. 
Ein Wiedereinbau vor Ort bedarf der Zustimmung der 
zuständigen Behörde unter Vorlage eines 
Unbedenklichkeitsnachweises (chemische Analyse). 
 
Die unter Nr. 6 aufgeführte Formulierung ist veraltet, der 
entsprechende Baustein sollte dauerhaft geändert werden. 
 
Nr. 7: 
Für sämtliche Verfüllmaßnahmen, Geländemodellierungen oder 
eventuelle Bodenaustausch- bzw. Bodenabdeckungsmaßnahmen 
ist natürliches kulturfähiges Bodenmaterial zu verwenden, das 
frei von Fremdbestandteilen ist und die Vorsorgewerte der 
Bundes-Bodenschutzverordnung bzw. den Belastungsgrad Z0 
Dortmunder Einbauwerte einhält. Über das anzuliefernde 
Bodenmaterial sind ein Herkunftsnachweis sowie eine aktuelle 
chemische Analyse nach LAGA beizubringen. Diese sind der 
Unteren Bodenschutzbehörde beim Umweltamt vor Einbau zur 
Freigabe vorzulegen. Im Falle des beabsichtigten Einsatzes von 
Recyclingbaustoffen im Bereich von Baumaßnahmen gilt 
ebenfalls die Pflicht zur Einhaltung eines Belastungsgrades Z0. 
Der Einbau ist im Vorfeld von der Unteren Bodenschutzbehörde 
/ Unteren Abfallwirtschaftsbehörde genehmigen zu lassen. 
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Bei allen unbefestigten Freiflächen des Wohngebietes sowie bei 
ausgewiesenen gemeinsamen Kinderspielflächen ist durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass im Horizont bis 
1 Meter unter künftiger Geländeoberkante (GOK) eine Qualität 
Z0 Dortmunder Einbauwerte (DE) bzw. Vorsorgewerte 
BBodSchV eingehalten wird. Im Horizont zwischen -1 m und -
2 m unter künftiger GOK ist auf diesen Flächen eine Qualität Z 
1.1 DE einzuhalten. Bei öffentlichen Grünflächen sind 
entsprechende Qualitäten von 0 – 0,50 Meter (Z0) bzw. 0,5 bis 
1,0 Meter u. GOK einzuhalten. 
 

4. Der Abschnitt 9.4 der Begründung ist in „Altlasten und 
Bodenschutz“ umzubenennen und wie folgt zu formulieren: 
 
Das Plangebiet des Ap 235 ist im Kataster der Stadt Dortmund 
über Altlasten und Altverdachtsflächen nicht gekennzeichnet. 
Wie vom benachbarten B-Plangebiet Ap 223 - Sichterweg - 
bekannt, sind als Ergebnis ehemals durchgeführter 
Geländemodellierungen verbreitet Auffüllungshorizonte mit 
wechselnden Anteilen von Fremdstoffen (Bauschutt, Schlacke, 
Kohle, Bergematerial etc) vorhanden. Gleichfalls ist nach 
diesen Untersuchungen im gesamten B-Plangebiet mit einem 
hohen Grundwasserstand zu rechnen. Eine akute Gefährdung 
für Schutzgüter geht von diesen Auffüllungen zwar nicht aus, 
die aus dem Vorsorgegedanken zu fordernden Grundstücks-
verhältnisse werden in diesen Bereichen jedoch nicht erfüllt. Da 
von gleichartigen Verhältnissen auch beim Ap 235 ausgegangen 
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werden muss und auch nicht vollkommen ausgeschlossen 
werden kann, dass bei dem Bau des Sportplatzes im Unterbau 
schadstoffbelastete Materialien (z.B. Schlacken) im größeren 
Umfang verwendet wurden, ist im weiteren Verlauf des 
Bebauungsplanverfahrens eine Untersuchung des Untergrunds 
hinsichtlich möglicher Schadstoffbelastungen durchzuführen. 
Ein entsprechendes Programm wurde zwischen 61 und der UBB 
bereits abgestimmt. Die aus den Untersuchungsergebnissen 
abzuleitenden altlastentechnischen Maßnahmen können im 
Zuge der Erschließung umgesetzt bzw. im Rahmen von den 
einzelnen Baugenehmigungsverfahren festgelegt werden.  
 
Überdies sind im Bebauungsplangebiet sind Böden anzutreffen, 
die empfindlich auf Eingriffe in die Bodenstrukturen und 
Bearbeitung mit schwerem Gerät reagieren. Daher sind sowohl 
bei der Erschließung wie auch bei der späteren Bebauung 
Maßnahmen zum Schutz des natürlichen Bodengefüges bzw. 
Minimierung der negativen Einflüsse zu treffen. Die 
entsprechenden Maßnahmen sind im Vorfeld in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Planung mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde abzustimmen. Die Umsetzung der 
Maßnahmen ist in Abstimmung mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde durch eine bodenkundliche Baubegleitung 
sicherzustellen. 
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Untere Naturschutzbehörde: 

1. Die zu erhaltenden Einzel-Gehölze stehen nun nicht mehr in einer 
Grünfläche, sondern in einer Versorgungsfläche. Eines der Gehölze 
immer noch in einem festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrecht. Ob 
unter diesen Umständen die Gehölze tatsächlich erhalten bleiben 
können, ist unseres Erachtens zweifelhaft. Wir sprechen uns für einen 
Erhalt der Gehölze aus, deren Erhalt in einem rein als Grünfläche 
genutzten Bereich und der Umlegung des Leitungsrechtes sicher am 
ehesten gewährleistet werden kann.  

 
2. Dass für die Entwässerungsmaßnahmen nun ein sehr geringfügiger 

Teil des Gehölzbestandes entfernt werden muss, ist anscheinend 
unvermeidbar. Der weitaus überwiegende Teil des Bestandes bleibt 
erhalten, somit bestehen gegen diesen kleinflächigen Verlust keine 
Bedenken. Vermutlich muss ja aber diese Entwässerungslösung 
dauerhaft freigehalten werden, ob hier eingezäunt wird o.ä. sprengt 
wahrscheinlich die Detailtiefe des B-Planes bereits. Gemäß unserer 
Rückmeldung zum Startgespräch entsprechend wäre uns daran 
gelegen, dass hier kein "wilder" Zugang zur Emscher entsteht.  

 
3. Zur ASP: Grundsätzlich konstatiert der Gutachter, dass keine 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG eintreten, wenn die 
formulierten Vermeidungsmaßnahmen eingehalten werden. Diese 
betreffen im wesentlichen eine ökologische Baubegleitung bei Fäll- 
und Abrissmaßnahmen sowie die Einhaltung des gesetzlich 
definierten Zeitraumes gemäß §39(5) BNatSchG für sämtliche 
Gehölze. Ich würde allerdings ergänzen, dass - sollten Hinweise auf 
Quartiere von Fledermäusen gefunden werden - diese an der neuen 

 
 
Zu 1: Der Stellungnahme wird in diesem Punkt teilweise gefolgt. Der 

Bereich unter den Einzelgehölzen wird als Grünfläche festgesetzt 
um den Erhalt der Gehölze besser zu gewährleisten. Der Kanal ist 
bereits vorhanden, wodurch sich die Überlegung das 
Leitungsrecht zu verlegen, erübrigt. 

 
 
 
 
Zu 2: Die Stellungnahme wird von der Verwaltung zur Kenntnis 
         genommen. In der weiteren Ausführungsplanung ist mit der 
         Stadtentwässerung abzustimmen, ob das Regenrückhaltebecken  
         eingezäunt werden muss, um einen „wilden“ Zugang zur Emscher 
         zu verhindern. 
 
 
 
 
 
Zu 3: In dem Bebauungsplan können keine Festsetzungen getroffen 

werden, die sich auf andere Bebauungspläne erstrecken. Der 
Ersatz von Fledermausquartieren, sofern diese in der alten 
Turnhalle gefunden werden, an der neuen Turnhalle im Ap 234 –
Sichterweg- muss außerhalb diese Bebauungsplanverfahrens mit 
dem Amt für Immobilienwirtschaft abgestimmt werden. 
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Turnhalle geeignet - gemäß den Vorgaben des LANUV zu ersetzen 
sind. 

Die UNB begrüßt ausdrücklich den Erhalt des umgebenden 
Gehölzstreifens auch als natürlich wirkende Abgrenzung des 
Siedlungsraumes zum Freiraum/ Landschaftsschutzgebiet hin sowie 
den Erhalt der beiden größeren Gehölze im Plangebiet. Allerdings 
überlagern sich die Festsetzungen zum Erhalt der Gehölze mit 
dargestellten Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte. Ein Erhalt 
der Gehölze in diesem Bereich erscheint kaum möglich, wenn 
entsprechende Wegeverbindungen umgesetzt werden. 

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13b 
Baugesetzbuch durchgeführt wird kommt die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung nicht zum Tragen. 

Aus Sicht von Ausgleich und Ersatz bestehen keine Bedenken gegen 
das Vorhaben. 

Sonstige 

Immissionsschutz: 

Laut der Begründung zum Bebauungsplan Ap 235 - westlich 
Emschertal-Grundschule – (Vorentwurf) kann folgendes festgehalten 
werden: 

 
Die Darstellung des Leitungsrechtes direkt unter dem Stamm der 
östlichen zum Erhalt festgesetzten Linde bezieht sich auf einen 
vorhandenen Kanal, der in Betrieb ist. Eine Wegeverbindung ist hier 
nicht geplant. Der Kanal wird voraussichtlich im Rahmen des 
Turnhallenneubaus (Ap 234 - Sichterweg -) ertüchtigt. Die Bäume im 
Bereich der Trasse müssten dann voraussichtlich beseitigt werden. 
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Entsprechend einer zum Bebauungsplanverfahren vorliegenden 
Stellungnahme des städtischen Umweltamtes bestehen hinsichtlich der 
lufthygienischen Belastung keine Bedenken gegen das Bauvorhaben. 

Fazit: Bei Beibehaltung dieser siedlungsstrukturellen Eigenschaften 
sowie vor dem Hintergrund der festgesetzten Minderungsmaßnahmen, 
wie Dachbegrünung, Baumpflanzungen und Begrünung von nicht 
überbauten Grundstücksflächen, sind durch die geplante Neubebauung 
keine zusätzlichen oder erheblichen Auswirkungen auf die Lufthygiene 
und das Bioklima zu erwarten. 

Klimaanpassung und Klimaschutz: 

Klimaanpassung: 

Es bestehen grundsätzlich Bedenken, wenn zusätzliche Fläche 
versiegelt wird, da es in der Summe aller kleinen 
Flächenversiegelungen einen negativen Effekt auf das Stadtklima hat.  

Da das Plangebiet direkt an der Emscher liegt sollte geprüft werden, ob 
das Baugebiet von Hochwasser und plötzlichen Überflutungen durch 
Starkregen potenziell betroffen sein könnte. Starkregen- und 
Hochwasserereignisse werden zukünftig ihre bisherigen statistischen 
Intervalle überschreiten. Das heißt, dass ein HQ500 ggf. dem heutigen 
HQ100 entsprechen könnte. Für diese potenziellen 
Überflutungsgefahren sollten die Bewohner*innen sensibilisiert 
werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimaanpassung und Klimaschutz 
 
Die vorliegende Entwässerungsstudie zeigt, dass die Straße als 
Notwasserweg ausreichend dimensioniert ist und die Niederschläge 
sicher zum Regenrückhaltebecken bzw. zur Emscher führt.  
Die Emscher ist in diesem Abschnitt bereits renaturiert. Das geplante 
Neubaugebiet wird weder bei einem hundertjährigen Regenereignis, 
noch bei dem sog. HQ-Extrem, was einem dreihundertjährigen Ereignis 
entspricht, überflutet.  
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Klimaschutz: 

Mit dem Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 (Drucksache Nr.: 
14535-19) setzt sich die Stadt Dortmund ambitionierte Ziele für die 
Treibhausgasreduzierung bis hin zur Klimaneutralität im Jahr 2050. Als 
Zwischenschritte wurde eine Treibhausgasminderung bis 2030 von 55 
% und für das Jahr 2040 von 70 % in Bezug zum Basisjahr 1990 
festgelegt. Mit dem Beschluss der Dortmunder Klimaschutzinitiative 
(DoKi) (Drucksache Nr. 14847-19) hat der Rat der Stadt Dortmund 
anerkannt, dass die Herausforderungen des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung eine gesamtstädtische Aufgabe sind, die nur im 
gemeinsamen und integrierten Handeln gelingen kann. Ferner wurde 
beschlossen, dass die Klimarelevanz in allen Beschlussvorlagen 
darzulegen ist. Vor diesem Hintergrund müssen bereits heute geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden. Es ist klimaneutral zu gestalten. 

Folgende Maßnahmen tragen über das übliche Maß hinaus zu weniger 
Treibhausgasemissionen bei: 

1. Grundidee des Tiny Village ist die die Reduzierung der 
Wohnfläche pro Person. Je weniger Fläche bewohnt wird, desto 
weniger Fläche muss beheizt werden und desto weniger graue 
Energie muss für die Baustoffe aufgewendet werden. In den 
Kaufverträgen wird die Wohnfläche auf 45 qm pro Person und 
15 weitere qm für jede weitere Person im Haushalt beschränkt. 
Damit liegt die Wohnfläche deutlich unter dem Durchschnitt. 

2. Im Rahmen der Konzeptvergabe der Grundstücke werden 
Kriterien vorgegeben, damit die Neubausiedlung möglichst 
klimaneutral wird. Eine genauere Definition der 
Klimaneutralität wird derzeit in der Stadtverwaltung erarbeitet. 
Der Bebauungsplan selbst hat hier keine 
Festsetzungsmöglichkeiten. 

 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen. 

17. Dienststelle 61/2- Stadtentwicklungsabteilung Stadtplanungs- 
und Bauordnungsamt 
Stellungnahme vom 09.04.2021 

 
Es wird ein Schallschutzgutachten gefordert. 
 
Aus Sicht der Bodendenkmalpflege bestehen Bedenken. Aufgrund 
neuer Erkenntnisse wird damit gerechnet, dass im Baugebiet 
vorgeschichtliche Bodendenkmäler vorhanden sind die laut DSchG 
NRW sach- und fachgerecht zu dokumentieren sind. 

 
 
 
Das Schallschutzgutachten liegt mittlerweile vor und ist mit StA 61/2-3 
abgestimmt.  
 
Bodendenkmäler 
Der Sportplatz hat einen Unterbau mit einer Mächtigkeit von  
0,5 - 1,5 m. Im Rahmen der Altlastensanierung wird der Unterbau 
ausgetauscht. Im Bebauungsplan sind aus Gründen des Boden- und des 



Bebauungsplan Ap 235 -Westlich Emschertal-Grundschule- Abwägung der Stellungnahmen 
Seite 27 
 
 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB - INTERNE  
Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Klimaschutzes Keller ausgeschlossen, so dass der noch vorhandene 
gewachsene Boden nur im Bereich der zukünftigen Erschließungsstraße 
durch die Verlegung des Schmutzwasserkanals angegriffen wird. Wenn 
im Rahmen der Bodensanierung der belastete Boden bis auf den 
gewachsenen Boden abgetragen und der Kanal verlegt wird, ist ein 
Denkmalpfleger hinzuzuziehen, um zu beurteilen, ob sich der Verdacht 
bestätigt und ob im Fall des Vorhandensein von Bodendenkmäler diese 
dokumentiert, gesichert oder bewahrt werden müssen. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
 

18. Dienststelle 61/3 - Verkehrsabteilung Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt 
Stellungnahme vom 19.04.2021 

 
Die Verkehrsabteilung der Planungsverwaltung gibt folgende 
Hinweise: 
Der laut Abb. 8: Gestaltungsentwurf zum Ap 235 angedeutete 
Gemeinschaftsparkplatz passt nicht mit dem Bebauungsplanentwurf  
Ap 235 überein. Es ist sicherzustellen, dass eine entsprechend 
ausreichende Fläche für den Gemeinschaftsparkplatz zur Verfügung 
steht. 
Es wird begrüßt, dass die Stellplätze gesammelt am „Eingang“ des 
Wohngebietes platziert werden, allerdings ist für die Anzahl und 
Beschaffenheit die Stellplatzsatzung der Stadt zu berücksichtigen 
(ebenso für Fahrradabstellplätze). 

 
Für die besondere Wohnform eines Tiny Village gibt es in der 
Stellplatzsatzung keine spezifischen Aussagen. Die 
Stellplatzerfordernisse der Stellplatzsatzung für Einfamilienhäuser 
anzuwenden, ist nicht angemessen, da die Wohnfläche der kleinen 
Häuser etwa um die Hälfte kleiner ist, als die Wohnfläche klassischer 
Einfamilienhäuser. Entsprechend geringer ist auch die Anzahl der 
Bewohner. Es wird sich um viele 1- und 2- Personenhaushalte handeln. 
Dies ist aufgrund des umfangreichen Beteiligungsprozesses der 
zukünftigen Bewohner schon während des Planverfahrens bekannt. Der 
Bebauungsplan setzt deshalb fest, dass je Wohneinheit ein PKW-
Stellplatz nachzuweisen ist. Die genaue Anzahl der Wohneinheiten 
(WE) steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich bei 30 – 40 WE 
liegen. Zentrale öffentliche Fahrradstellplätze sind nicht vorgesehen. 
Da es sich um kleine Einfamilienhäuser handelt, ist davon auszugehen, 
dass die Bewohner ihr Rad zuhause abstellen, gemeinschaftliche 
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Der Wendehammer ist entsprechend den Vorgaben des Tiefbauamtes 
zu dimensionieren. 
Fußwegeverbindungen von Plangebieten zu Haltestellen sollen 
möglichst vom Schwerpunkt des Plangebietes aus in für Fußgänger 
begehbarer (Echt-) Wegelänge gemessen werden, damit ggf. 
erforderliche Bedarfe ermittelt werden können. In diesem 
Zusammenhang die Formulierung wie folgt zu korrigieren: 
„Eine Bushaltestelle befindet sich in räumlicher Nähe zum Plangebiet 
(ca. 450m).“ Auch geprüft wurde eine Wegstrecke über eine denkbare 
Brücke zum Emscherradweg. Da sich die Entfernung zur Haltestelle 
jedoch nur um rund 70 m verkürzen würde, wird eine FG-Brücke hier 
nicht als erforderlich angesehen. 
 

Abstellplätze innerhalb der Baugruppen oder auf dem 
Gemeinschaftsstellplatz organisieren.  
Die Wendeanlage ist nach den Vorgaben des Tiefbauamts 
dimensioniert, vermaßt und die Umrisse innerhalb der Verkehrsfläche 
dargestellt. Der Formulierungsvorschlag bezüglich der Entfernung zur 
nächsten Bushaltestelle wird übernommen. 
Ein Brücke direkt aus dem Baugebiet über die Emscher ist nicht mehr 
geplant. Die nächste Brücke über die Emscher an der Sölder Straße ist 
nur 400 m entfernt. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen. 

19. Dienststelle 61/5 - Bauaufsichtsabteilung Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt 
Stellungnahme vom 31.05.2021 

 
Teil I: Textliche Festsetzungen 
§ 2 Maß der baulichen Nutzung, Grundflächenzahl 
Allgemein: In der Überschrift ist auch die Grundflächenzahl genannt. 
Dazu fehlt eine weitergehende Erläuterung. 
Wieso entspricht die Vollgeschoss-Regelung nicht den Vorgaben des § 
2 Abs. 6 BauO NRW? 
Als oberster Bezugspunkt zur Ermittlung der Traufhöhe wird der 
Attika- bzw. Brüstungsabschluss genannt. Soll durch die Angabe 
„Brüstungsabschluss“ die Möglichkeit der Ausbildung von 
Dachterrassen gegeben werden? Eine Umsetzung der Raute 3 
(Dachbegrünung) ist dann nicht mehr realisierbar. 

 
 
 
 
§ 2 
Die Bezeichnung Grundflächenzahl wird, wie vorgeschlagen, aus der 
Überschrift zum § 2 gestrichen, weil dazu keine textlichen 
Festsetzungen erfolgen. Die Vollgeschossregelung wurde ersatzlos 
gestrichen. Die Gebäudehöhe wurde jetzt als höchster Punkt der 
Dachkonstruktion definiert. Dort wo Dachterrassen ausgebildet werden, 
muss keine Dachbegrünung erfolgen. Eine maximale Bruttogrundfläche 
wird nicht festgesetzt, da sich der Gedanke des kleinen Wohnens 
letztlich über die Wohnfläche pro Person definiert und nicht über die 
Größe der Häuser.  
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Zusätzlich zu den vertraglichen Regelungen zu den zukünftigen 
Baugrundstücken und Baugruppen sollte auch eine Größen-
beschränkung der Tiny-Häuser über eine Festsetzung der 
Brutto-Grundflächen im B-Plan erfolgen. 
 
§ 3 Sonstige Nebenanlage 
(1) Gemeinschaftsanlagen für Fahrräder und Müllbehälter 
Auf welchen Flächen sollen diese Anlagen nachgewiesen werden? Wie 
soll eine Abstimmung zwischen den einzelnen Bauwilligen erfolgen? 
Hinweis: Überdachte Fahrradabstellplätze bis 100 m² sind nach § 62 
Abs. 2 Nr. 15a) BauO NRW genehmigungsfrei. 
 
 
(2) Gartenhäuser 
Je Wohneinheit ist eine Nebenanlage zulässig. Soll diese Festsetzung 
auch für die Mehrfamilienhäuser gelten? 
Was ist unter einer direkten Verbindung zum Hauptgebäude zu 
verstehen? Sofern ein Zugang(Verbindungstür) vom Wohnhaus zum 
„Gartenhaus“ besteht, ist es keine untergeordnete Nebenanlage mehr 
und ist dem Wohnhaus zuzurechnen. 
Hinweis: Nach § 62 Abs. 1 Nr. 1a) BauO NRW sind Gebäude ohne 
Aufenthaltsräume < 75m³ genehmigungsfrei und nach § 6 Abs. 8 BauO 
NRW lösen Gebäude ohne Aufenthaltsräume< 30 m³ keine 
Abstandsflächen aus (mittlere Wandhöhe < 3,0 m). 
 
Raute 3 Pflanzgebot extensive Dachbegrünung 
Vgl. Hinweis zu § 2 Maß der baulichen Nutzung, Möglichkeit von 
Dachterrassen und somit keine Dachbegrünung mehr möglich. 

 
 
 
 
 
§ 3 
Die Baugruppen bewerben sich mit ihrem städtebaulichen Entwurf für 
ein Baufeld im Rahmen eines Konzeptverfahrens. Der Entwurf wird 
Teil des Kaufvertrags. Sie erwerben die Baugrundstücke gemeinsam 
und können es später in Einzel- und Gemeinschaftseigentum aufteilen. 
Für den städtebaulichen Entwurfs vereinbaren sie, wo 
Müllsammelplätze oder Nebenanlagen, z.B. für Fahrräder verortet 
werden. Die Müllsammelplätze können überall innerhalb der 
Baugrundstücke liegen, müssen aber innerhalb von 15 m für die 
Entsorgungsbetriebe erreichbar sein. Die Festsetzung, dass 
Nebenanlagen mit dem Hauptgebäude verbunden sein müssen, entfällt. 
Stattdessen wird die Anzahl der Nebenlagen oder Gartenhäuser je 
Baugrundstück auf 1 beschränkt. 
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§ 8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
Minderung der Versiegelung 
Ist mit privaten Stellplätzen die Fläche für Gemeinschaftsstellplätze 
gemeint? 
 
Teil II: Örtliche Bauvorschriften 
§ 9 Dachgestaltung 
(2) Dachaufbauten /-einschnitte 
Was ist mit dem Satz: „Dachaufbauten für Spitzbodenräume und 
Dacheinschnitte sind unzulässig.“ gemeint? Sollen dadurch 
Satteldächer mit Nutzungen im Spitzboden 
ausgeschlossen werden? Wenn ja, wie soll diese Festsetzung nachhaltig 
kontrolliert werden? Der Aufbau von Solaranlagen / Photovoltaik ist 
zulässig. Hier sollte zusätzlich der Hinweis erfolgen, dass diese auch in 
Verbindung mit Dachbegrünungen möglich sind (vgl. 
Ausführungen zu Dachbegrünungen in der Begründung). 
 
§ 10 Gärten / Vorgärten 
(1) Heckeneinfriedungen / Zäune 
Bei den innenliegenden Zäunen soll es sich um Zäune hinter den 
Heckenpflanzungen zu öffentlichen Flächen handeln. Anhand der 
Beschreibung ist dies nicht eindeutig erkennbar. 
 
GSt Gemeinschaftsstellplätze 

 
§ 8 
Zur besseren Verständlichkeit und Eindeutigkeit wird bei der 
Festsetzung statt auf die privaten Stellplätze auf die 
Gemeinschaftsstellplätze Bezug genommen. 
 
 
§ 9 
Dachgauben sind unzulässig, um aus gestalterischen Gründen eine 
Zerstückelung der Dachlandschaft zu verhindern und um die 
Energieeffizienz zu erhöhen. Ohne Dachgauben ist das Oberflächen-
und Volumenverhältnis günstiger. Zudem führt der erhöhte 
konstruktive Aufwand zu einem erhöhten Ressourceneinsatz. 
Hintergrund ist nicht die Verhinderung der Nutzung von Spitzböden. 
Ein Hinweis zur Vereinbarkeit von PV und Dachbegrünung erfolgt an 
dieser Stelle nicht, da es sich nicht um eine Festsetzung handelt. 
Deshalb wird darauf in der Begründung hingewiesen. 
 
 
§ 10 
Die Bezeichnung ´innenliegend´ wird genauer definiert: „Innenliegende 
Zäune sind von beiden Seiten von einer Hecke umgeben.“  
 
 
 
Gemeinschaftsstellplätze 
Der Bebauungsplan setzt fest, dass je Wohneinheit ein PKW-Stellplatz 
nachzuweisen ist. Statt dem nordöstlichen Baufenster wird im diesem 
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Die festgesetzte Fläche erscheint zu klein für die bauordnungsrechtliche 
erforderliche Anzahl der Stellplätze. Wie sollen Stellplätze auf dem 3,0 
m breiten Streifen südlich des Baufensters angelegt bzw. erschlossen 
werden? Aus den Festsetzungen des B-Plans geht nicht hervor, dass 
Stellplätze nur auf der Fläche für Gemeinschaftsstellplätze angelegt 
werden dürfen. Danach wären Stellplätze / Garagen und Carports auch 
auf den Baugrundstücken zulässig (und auch auf der Gemeinschafts-
stellplatzanlage). 
 
 
 
Allgemein zum Stellplatznachweis 
Sofern ein von der Stellplatzsatzung abweichender Stellplatznachweis 
geführt werden soll, kann nach § 48 Abs. 2 BauO NRW eine 
entsprechende Festlegung im B-Plan getroffen werden. 
Die Stellplätze für Besucher sind zu kennzeichnen. 
 
 

Bereich jetzt ein zusätzlicher Gemeinschaftsstellplatz festgesetzt, um 
genügend Parkplätze nachweisen zu können. Private Stellplätze auf den 
Baugrundstücken sind nicht zulässig. Die Festsetzung lautet: „Private 
Kfz-Stellplätze dürfen ausschließlich auf den festgesetzten 
Gemeinschaftsstellplätzen errichtet werden“. Entsprechend ist 
zusätzlich ein Zu- und Abfahrtsverbot parallel zur 
Straßenbegrenzungslinie festgesetzt. 8 Besucherstellplätze sind im 
öffentlichen Straßenraum dargestellt. Bei angenommen max. 40 WE 
eine Quote von 20 %. Die Besucherstellplätze sind nachrichtlich im 
Straßenraum dargestellt und mit einem P gekennzeichnet. 
 
Abweichend von der Stellplatzsatzung wurde für die kleinen Häuser im 
WA 2 und WA 3 ein Stellplatzschlüssel von 1 : 1 festgesetzt. Je Haus 
ist ein Stellplatz nachzuweisen. Der Nachweis darf ausnahmsweise 
gemindert werden, nach den Vorgaben der jeweils gültigen 
Stellplatzsatzung. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen. 

20. Dienststelle 63/2 Grünflächenamt 
Stellungnahme vom 14.04.2021  

 
Der in diesen Bereich an drei Seiten bestehende Gehölzstreifen von 10m 
Breite, sollte vor diesem Hintergrund des durch die Baumaßnahme nicht 
unerheblichen Eingriffs in den Naturhaushalt, einer naturnahen 
Entwicklung zugeführt werden. 
Der Ausbau der Fläche zu einer nach unseren Maßstäben gültigen 
öffentlichen Grünanlage auch in Bezug auf die daraus resultierenden 

 
Der bisher als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Parkanlage“ dargestellte Bereich wird jetzt mit der Zweckbestimmung 
„Gehölzstreifen“ festgesetzt. Der Ballfangzaun muss aus 
Sicherheitsgründen abgebaut werden. Die Gehölze müssen in diesem 
Bereich zurückgeschnitten und ein neuer Zaun von 2 m Höhe soll 2 m 
vor dem Bestandszaun gesetzt werden. Auf den 2 m zwischen 
Gehölzstreifen und neuem Zaun verläuft dann ein Wirtschaftsweg, um 
den Gehölzstreifen für Pflegemaßnahmen erreichen zu können. Das 
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Verkehrssicherungspflichten, wäre in diesem Kontext einer natürlichen 
Entwicklung der Fläche nicht dienlich. 
 
Positiv zu bewerten, ist der Verzicht auf einen Individualverkehr durch 
die Einrichtung von Sammelparkplätzen. 
 
Dass neu zu errichtende Regenrückhaltebecken im südlichen Bereich der 
Fläche muss flächenmäßig ausparzelliert und dem Portfolio von EB 70 
zugeordnet werden. 
 
Im südlichen Bereich Richtung des zum jetzigen Zeitpunkt noch 
bestehenden Schulhofes, sollte geprüft werden, ob der bestehende 
Baumbestand in die Baumaßnahme integriert werden kann. 
 

Baufeld verläuft wiederum in 3 m Abstand zum neuen Zaun. In einem 
Abstand von 3 – 6 m vom neuen Zaun ist nur ein Geschoss zulässig. 
Damit soll gewährleistet werden, dass die ausladenden Kronen der 
großen Bäume im Gehölzstreifen auch vertikal einen ausreichenden 
Abstand zu den geplanten Gebäuden halten.  
 
 
 
 
 
Der Baumbestand im südlichen Bereich des Schulhofes liegt außerhalb 
des Bebauungsplangebietes. Dieser Bestand wird durch die geplante 
Neubausiedlung nicht beeinträchtigt und kann auf der öffentlich 
Flächen des Schulhofes dauerhaft gesichert werden. Die Kastanie am 
nordöstlichen Rand des Schulhofes ragte mit seiner Krone in das 
Planungsgebiet, dort wo die Stellplatzanlage festgesetzt war. Das 
Planungsgebiet wurde jetzt zum Schutz des Baumes um den 
Kronenbereich verkleinert. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen. 

21. Dienststelle 64/1-2 Amt für Wohnungswesen 
Stellungnahme vom 14.04.2021 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes zur Errichtung einer 
Modellsiedlung mit alternativen Wohnformen in Sölde wird aus Sicht 
des Amtes für Wohnen sehr begrüßt. 
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Der Ratsbeschluss vom 10.04.2014 ist zu berücksichtigen. 25 % der 
entstehenden Wohnungen sind als öffentlich geförderte Wohnungen zu 
errichten. Das Modellprojekt sollte Optionen für alle Einkommens-
klassen bieten. 
 
Mehrfamilienhäuser 
Es sind ca. 25 % der Wohnungen in den beiden Mehrfamilienhäusern 
für die öffentliche Wohnraumförderung vorzusehen. Darüber hinaus 
können auch die geplanten Gemeinschafts-/Infrastrukturräume 
gefördert werden. Voraussetzung laut WFB ist hier u.a., dass sie in eine 
oder mehrere Wohnungen umwandelbar sein müssen und dabei die 
vorgegebenen Wohnflächenobergrenzen nicht überschreiten dürfen. 
Die technischen Fördervoraussetzungen hinsichtlich Barrierefreiheit 
und Mindestgrößen für Wohn- und Schlafräume sind bei der Planung 
der Wohnungen zu berücksichtigen. 
 
Tiny-Houses 
Auch im Bereich der Tiny-House-Siedlung sollte die Umsetzung der 
Quote - in Form einer Eigenheimförderung - angestrebt werden. Die 
zahlreichen Anfragen zu dem Thema lassen durchaus auf Interesse in 
der Bevölkerung schließen. Aus Sicht des Amtes für Wohnen stellte die 
Förderung im Rahmen des Tiny-Village daher grundlegend eine 
innovative Möglichkeit der Belebung der Eigenheimförderung in 
Dortmund dar. Für die Beratung und Beantragung von 
Wohnraumfördermitteln des Landes NRW stehen die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Amtes für Wohnen zur Verfügung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Baufelder sollen an Baugruppen vermarktet werden. Die 
gemeinsame Planung setzt voraus, dass die Mitglieder der Baugruppen 
dort auch zukünftig wohnen sollen. Die ganz überwiegende Zahl der 
Interessenten will dort Eigentum erwerben. Von den bisherigen 
Interessenten konnten die speziellen Voraussetzung für eine 
Eigentumsförderung nicht erfüllt werden. Es ist auch unwahrscheinlich, 
dass sich zukünftige Mieter über Jahre an diesem Planungsprozess 
beteiligen. Insofern ist das besondere Entwicklungskonzept für das 
Tiny Village weniger gut geeignet für geförderten Wohnungsbau. Um 
hier trotzdem ein Angebot im geförderten Wohnungsbau zu schaffen, 
soll ein ca. 800 qm großes Baufeld westlich der beiden großen, zu 
erhaltenden Linden für ein inklusives Wohnprojekt entwickelt werden. 
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Das Angebot richtet sich an Menschen, die Unterstützungsbedarf beim 
selbständigen Wohnen haben und in der Regel Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein haben. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen. 
 

22. Dienststelle 66/3-1 Tiefbauamt Abteilung für Straßenentwurf 
Stellungnahme vom 17.06.2021 

 
1. Plangebiet  
  
Die Erschließung soll über eine Stichstraße, die vom Sichterweg aus 
angefahren wird, erfolgen. Die öffentliche Verkehrsfläche ist als 
Mischverkehrsfläche vorgesehen. Laut B-Planentwurf verläuft die 
Stichstraße etwa mittig über den ehemaligen Sportplatz und endet auf 
einer Platzfläche, die eine Wendemöglichkeit bietet.  
Die geplante „Tiny Village“ - Siedlung soll autofrei sein. Somit sind 
weder öffentlichen noch private Stellplätze im Gebietsinneren 
vorgesehen.  
Am Siedlungseingang sollen Sammelstellplätze für die gesamte 
Siedlung entstehen. Dort finden sich auch sechs öffentliche Stellplätze 
wieder. Die öffentlichen Stellplätze sind jedoch nicht in der 
erforderlichen Breite von 2,50 m dargestellt.  
Das Konzept sieht eine multifunktionale Mischverkehrsfläche vor. In 
dem 10,00 m breiten Querschnitt sollen sämtliche Nutzungsansprüche 
des Verkehrs vorgesehen werden. Neben dem öffentlichen Verkehr 
(Feuerwehr, Müll- und Rettungsfahrzeuge und Lieferdienste) dient die 

 
 
 
1. Plangebiet 

 
Im Bereich der Wendeanlage und den Gemeinschaftsstellplatzanlagen 
sind behindertengerechte Stellplätze mit einer Breite von 3,50 m  
dargestellt. 
Der Straßenquerschnitt wurde im Siedlungsbereich von 10 auf 7 m  
verringert. Innerhalb des Straßenraumes sind Baumrigolen  
mit Besucherstellplätzen dargestellt. 
Der Parkplatz für die Schule und die Sporthalle wird südlich der  
Turnhalle angelegt und weiterhin über die heutige  
Erschließungsstraße angefahren. Im Sinne der Sicherheit für  
Fußgänger wird die Querung der neuen Erschließungsstraße vom 
Sichterweg zurück versetzt. 
Das Straßenverkehrsgrün ist im unteren Teil des 1. Straßenabschnittes 
als Transport und Versickerungsmulde zur Bewirtschaftung des  
Niederschlagswassers festgesetzt.  
Das Verkehrsgrün reicht nicht mehr bis zum Sichterweg, da hier im  
Separationsprinzip die Fußwege in die Planstraße hineingezogen 
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Fläche auch als Aufenthaltsfläche für Bewohner sowie der 
Wasserwirtschaft (Regenwasser).  
  
Anbindung der Planstraße an den Sichterweg:  
Bezüglich des Einmündungsbereiches besteht aus hiesiger Sicht noch 
Klärungsbedarf. Wenn der Parkplatz der angrenzenden Schule über die 
neu geplante Stichstraße erschlossen wird, sollten die im Bestand 
vorhandenen Gehwege der Straße „Sichterweg“ in die Planstraße 
gezogen werden (Separationsprinzip).  
Wenn der Parkplatz vom „Sichterweg“ aus angefahren wird, sollte die 
Zufahrt in das geplante Erschließungsgebiet mittels einer 
Gehwegüberfahrt realisiert werden.  
Das dargestellte Verkehrsgrün ist so einzukürzen, dass keine 
Sichteinschränkungen entstehen. Zudem ist zwingend die 
Fahrgeometrie zu beachten. Das Verkehrsgrün ist Teil der 
Straßenfläche. Die Straßenbegrenzungslinie ist somit entsprechend zu 
verändern. 
 
2. Multifunktionale Mischverkehrsfläche  
 
Autofreie Tiny-Village-Siedlung  
66/2-1, Straßenverkehrsbehörde:  
Grundsätzlich ist es zwar mit verkehrlichen Mitteln "in der Theorie" 
möglich, einen Bereich so auszuweisen, dass Pkw verboten sind (z.B. 
durch Vz 250 oder Vz 260 StVO). Der Anliegerverkehr muss aber 
zugelassen werden, denn neben EDG/Feuerwehr kommen ja auch 
regelmäßig Lieferdienste und gelegentlich auch mal 
Handwerkerfahrzeuge, die Anwohner erhalten Möbellieferungen oder 

werden. Insofern sind keine Sichtbehinderungen durch Verkehrsgrün  
zu erwarten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Multifunktionale Mischverkehrsfläche 
Die Stellplätze für jede Wohneinheit müssen auf der 
Gemeinschaftsstellplatzanlage nachgewiesen werden. Gemäß § 13 der 
textlichen Festsetzungen ist je Wohneinheit ein Stellplatz 
nachzuweisen. Auf den 3 Gemeinschaftsstellplatzanlagen sind 48 
Stellplätze dargestellt, 2 davon als behindertengerechte Stellplätze. Das 
nordöstliche Baufeld wurde zu einer Stellplatzanlage umgewandelt. 
Eine Zufahrt zu den Baugrundstücken ist durch die entsprechende 
zeichnerische Festsetzung ausgeschlossen. Zum Parken für Besucher 
sind über die ganze Länge der Erschließungsstraße verteilt öffentliche 
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möchten im Alltag auch mal mit dem eigenen Auto schwere 
Gegenstände in die Wohnung tragen (z.B. Getränkekästen, 
Reisegepäck). Letztendlich hätte damit wiederum jeder ein Anliegen, 
denn abgesehen von Anliegern (zu denen auch Besucher der An-
wohner zählen) dürfte ja ohnehin niemand ein Interesse haben, in die 
neue Stichstraße des Sichterwegs einzufahren. Verkehrsverbote für 
Kraftfahrzeuge (sog. "Anliegerstraßen") kommen aus diesem Grund 
meistenteils in Straßen ohne Sackgassenlage in Betracht, wenn 
unangemessen viele Schleichverkehre eine reine Wohnstraße als 
Durchfahrtsstraße/Abkürzung nutzen. Dies ist vorliegend nicht der Fall.  
Mit dem Thema Fußgängerzone verhält es sich ähnlich - auch hier 
müsste Anlieger- oder Lieferverkehr wie auch in anderen 
Fußgängerzonen zugelassen werden. Es kommt hier ganz darauf an, 
wie der Bereich durch 66/1-4 gewidmet wird - nach Maßgabe der 
Widmung wird entschieden, inwiefern der Bereich z.B. mit 
Verkehrszeichen 242 StVO (Fußgängerzone) auszuweisen ist. 
Unabhängig davon erscheint "autofreie" Tiny Village-Siedlung (ob 
"Kfz-Verbot" oder Fußgängerzone) aus verkehrsbehördlicher Sicht 
letztendlich nicht praktikabel, da aus den vorgenannten Gründen 
alltäglich mit notwendigem Kraftfahrzeugverkehr innerhalb des 
"autofreien Bereichs" zu rechnen ist.  
Die Auffassung der Straßenverkehrsbehörde bestätigt unsere Bedenken 
hinsichtlich der geplanten autofreien Siedlung. Aus hiesiger Sicht ist 
die innere Aufteilung der Mischverkehrsfläche zu überarbeiten. Zudem 
ist ein Konzept zu erarbeiten wie sichergestellt werden kann/soll, dass 
die Siedlung autofrei bleibt und die Anwohner (inkl. Besucher) nicht 
im Bereich der geplanten öffentlichen Verkehrsfläche parken/halten.  
Aufteilung Mischverkehrsfläche:  

Stellplätze dargestellt. Insgesamt 8 Stellplätze, was bei etwa 40 WE 
einer Quote von 20 % entspricht. Öffentliche und private Stellplätze 
sind klar getrennt. 
 
Aufteilung 
In die Erschließungsstraße wurden bauliche Elemente eingebracht, um 
die spätere Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich zu ermöglichen. 
An den Engstellen beträgt die Durchfahrtbreite 3,50 m. Die Wege 
hinter den Baumrigolen ist entfallen, um nicht den Eindruck des 
Separationsprinzips entstehen zu lassen. Die genaue Ausgestaltung des 
Straßenraums unter Berücksichtigung ausreichender Kurvenradien und 
Begegnungsstellen erfolgt im Rahmen der Ausbauplanung. 
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Damit eine spätere Ausweisung der Mischverkehrsfläche als 
verkehrsberuhigter Bereich (Vz. 325/326 StVO) möglich ist, sind 
grundsätzlich bauliche Elemente erforderlich (z.B. Stellplätze, 
Baumscheiben). Dies ist ansonsten ausgeschlossen. Zudem wird 
dadurch die Fahrgeschwindigkeit reduziert. Daher empfehlen wir 
grundsätzlich eine alternierende Anordnung von Stellplätzen und 
Baumscheiben innerhalb der Fahrbahn. Dabei ist an Engstellen eine 
Mindestdurchfahrtsbreite von 3,50m zu gewährleisten.  
Bei einem 10,0m breiten Querschnitt reichen alternierende Elemente 
jedoch nicht aus, weil die übrigbleibende Fläche noch sehr groß ist. 
Daher sind die mittig angesetzten Bauminseln eine gute Möglichkeit 
die Vorgaben der StVO zu erfüllen.  
In einer Richtung ist ein lediglich 1,50m breiter Streifen vorgesehen. 
Durch diesen Streifen entsteht eine optische Trennwirkung für den zu 
Fuß gehenden wodurch sich automatisch ein ungewolltes 
Separationsprinzip ergibt. Da es sich um eine Mischverkehrsfläche 
handeln soll, sollte dies verhindert werden.  
Sollte eine Trennung gewollt sein, stellt sich von hier die Frage, ob ein 
1,50m breiter Bereich für den Fußgänger ausreicht, da in Neuplanungen 
2,50m für den Gehweg eingeplant werden.  
Die Verkehrsgrünflächen sind so anzuordnen, dass die erforderlichen 
Fahrbeziehungen möglich sind. Die Feuerwehr und die EDG sind 
frühzeitig zu involvieren. Die Schleppkurven sind von dort zu prüfen. 
Bezüglich der Feuerwehrbedarfsflächen verweise ich auf Anlage 2. 
Diesbezüglich ist die Feuerwehr zwingend im Verfahren zu beteiligen.  
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Öffentliche Stellplätze:  
Bei diesem Vorhaben ist es grundsätzlich vorstellbar, dass die 
notwendigen Besucherstellplätze auf einer separaten, öffentlichen 
Stellplatzanlage nachgewiesen werden. Entsprechende Einengungen 
durch Bäume sind im weiteren Verlauf der Straße dennoch 
einzuplanen.  
Es sind Besucherstellplätze von mind. 20% der geplanten 
Wohneinheiten vorzusehen (8 öffentliche Stellplätze bei 40 
Wohneinheiten).  
Die Stellplätze und Baumscheiben sind nachrichtlich in der Planvorlage 
darzustellen und zu bemaßen. In Anlehnung an die Empfehlungen für 
Anlagen des ruhen-den Verkehrs (EAR 05) sind folgende Maße zu 
berücksichtigen:  
- Einzel- und Doppelstellplätze innerhalb der Mischverkehrsfläche   

(parallel zur Fahrtrichtung): L / B = 5,00 / 2,20m 
  
- Mehrfachstellplätze neben der Mischverkehrsfläche (parallel zur    

Fahrtrichtung): L / B = 6,00 m / 2,20 m  
 
- Senkrechtstellplätze: L / B = 5,10 m / 2,50m  
 
Auch wenn das Gebiet autofrei sein soll, ist mit regelmäßigem 
Begegnungsverkehr zu rechnen.  
 
Für die Radien der öffentlichen Verkehrsfläche im Plangebiet ist ein 
R=8,0m anzusetzen.  
Auch hier sind sowohl die Feuerwehr als auch die EDG frühzeitig zu 
involvieren (Schleppkurven und Feuerwehrbedarfsflächen).  

Öffentliche Stellplätze 
Die Radien der öffentlichen Verkehrsflächen sind mit 8 m bemaßt. 
Zentrale öffentliche Fahrradstellplätze sind nicht vorgesehen. Da es 
sich um kleine Einfamilienhäuser handelt, ist davon auszugehen, dass 
die Bewohner ihr Rad zuhause abstellen oder gemeinschaftliche 
Abstellplätze innerhalb der Baugruppen organisieren. Auch Besucher 
können ihr Rad auf den privaten Grundstücken derer Abstellen, die sie 
besuchen. Alle Stellplätze können auch mit Ladesäulen ausgestattet 
werden. Die privaten Gemeinschaftsstellplätze und die öffentlichen 
Stellplätze im Straßenraum sind klar voneinander abgrenzt. Feuerwehr 
und EDG wurden beteiligt. 
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Im weiteren Verfahren ist zu klären, ob separate Stellplätze für 
Elektrofahrzeuge vorzusehen sind.  
Gemäß EAR05 ist nach DIN 18024-2 nachzuweisen, dass in einer 
Anlage des ruhenden Verkehrs mindestens 1% der Pkw-Parkstände, 
mindestens jedoch zwei Parkstände nach DIN 18025 rollstuhl- und 
behindertengerecht ausgeführt sind. Dies ist im öffentlichen Raum zu 
beachten.  
Auch öffentliche Fahrradstellplätze sind einzuplanen.  
In sämtlichen Bereichen ist eine klare Grenze zwischen öffentlicher 
und privater Fläche erforderlich.  
 
Private Stellplätze  
Die privaten Stellplätze sollen in Gänze auf separaten Stellplatzanlagen 
im Eingangsbereich nachgewiesen werden. 
 
Aus hiesiger Sicht ist der dargestellte Sammelstellplatz zu klein. 
Dargestellt sind etwa 10 Stellplätze bei 30-40 WE. Bevor die Flächen 
festgesetzt werden ist der notwendige Stellplatzbedarf anhand der 
Stellplatzsatzung zu berechnen.  
  
Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Sammelstellplatzanlage so 
zu dimensionieren, dass diese über eine gemeinsame 
Grundstückszufahrt angefahren werden und das Grundstück in 
Vorwärtsfahrt verlassen werden kann („Päckchenparken“). Verweisen 
wird auf § 125 Sonderbauverordnung in der die Fahrgassenbreite 
vorgeschrieben sind. Bei 2,45m breiten Stellplätzen ist eine 
Rückstoßfläche (Fahrgassenbreite) von 6,25m vorzusehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Private Stellplätze 
Die privaten Stellplätze werden in Gänze auf 2 separaten 
Gemeinschaftsstellplätzen nachgewiesen. Es werden insgesamt 49 
Stellplätze dargestellt. Es wird abweichend von der Stellplatzsatzung 
ein Stellplatzbedarf von 1 : 1 je Wohneinheit im WA 2 und WA 3 
festgesetzt. Die Gemeinschaftsstellplätze sind als „Päckchenparken“ 
organisiert.  
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Von hier stellt sich die Frage, ob es rechtlich durchsetzbar ist, im 
Bereich der zukünftigen Grundstücke Stellplätze, ggf. auch zu einem 
späteren Zeitpunkt, abzulehnen.  
Einzelne Stellplätze, die ggf. im Zuge der Hochbaumaßnahmen 
mitgebaut oder nachträglich gewünscht werden, sind nach der heutigen 
Bauordnung nicht genehmigungspflichtig. Somit werden im besten Fall 
Anträge zur Herstellung einer Grundstückszufahrt beim Tiefbaubezirk 
gestellt und von dort genehmigt, ohne weitere Beteiligungen 
vorzunehmen.  
Wenn die öffentliche Verkehrsfläche technisch nach unseren 
Richtlinien hergestellt und gewidmet wird kann das Tiefbauamt die 
verkehrliche Erschließung solcher Stellplätze / Garagen / Carports nicht 
ablehnen.  
Sollte es nicht sichergestellt werden können, aufgrund der 
Bebauungsplanfestsetzungen von vornherein Stellplätze innerhalb des 
Gebietes dauerhaft auszuschließen und ablehnen zu können, sind 
sämtliche Baugrenzen so zu versetzen, dass zwischen der 
Grundstücksgrenze zur öffentlichen Verkehrsfläche (Straßenbegren-
zungslinie) und der Baugrenze ein Abstand von mindestens 3,00m zur 
Einsichtnahme in den öffentlichen Verkehrsraum vorhanden ist.  
Wenn die Erschließungsfrage im Planverfahren offen gehalten werden 
soll, ist zwingend ein Abstand von 3,0m festzusetzen.  
 
Wendeanlage:  
Die Wendeanlage ist deutlich größer als die Richtlinien für den 
Straßenbau des Tiefbauamtes der Stadt Dortmund es vorsehen. 
Grundsätzlich passen unsere Vorgaben in diese Fläche und ein Wenden 
ist möglich, wenn der im B-Plan dargestellte Baum verschoben wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abstand zwischen Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie beträgt  
1 m. Da keine Autos aus dem Grundstück ausfahren, ist ein Abstand  
von 3 m, um ein ausreichendes Sichtfeld zu gewährleisten, nicht  
notwendig.  
 
 
 
 
 
 
Wendeanlage 
Für die Flächen des Platzes am Ende der Stichstraße, die nicht  
zwingend zum Wenden benötigt werden, wurden 2 Besucherstellplätze 
sowie ein Baum dargestellt. 
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An anderen Stellen im Stadtgebiet wurde dies jedoch abgelehnt, weil 
solche Flächen zum Parken genutzt werden. Auch wenn dies rechtlich 
nicht erlaubt ist, zeigen die Erfahrungen, dass es nicht dauerhaft 
durchzusetzen ist und sie im Endeffekt als Parkflächen dienen.  
Daher sollte auch in diesem Gebiet darauf verzichtet werden die 
Wendeanlage so großflächig als Mischverkehrsfläche herzustellen. 
Denkbar wäre jedoch eine teilweise Fortsetzung als Verkehrsgrün.  
 
66/3-1 Straßenentwässerung  
Entsprechend der Stellungnahme unseres Beauftragten für 
Straßenentwässerung / Überflutungsschutz, 66/3-1 Herrn Beckmann, 
vom 31.03.2021 sind folgende Punkte zu beachten:  
Die Schmutzwasserbeseitigung ist durch den Mischwasserkanal, 
welcher westlich der Grundschule verläuft, gesichert. 
Das Regenwasser der öffentlichen und privaten Flächen kann, nach 
Absprache mit der UWB und der Emschergenossenschaft, in die 
südlich verlaufende Emscher eingeleitet werden. Hierbei wird es 
Auflagen zur Einleitungsmenge (Retention) und eventuell zur 
Vorbehandlung des Regenwassers geben.  
Im Plangebiet selbst existiert eine leichte Senke mit bis zu 0,3 m Tiefe. 
Von der Emschertal-Grundschule geht ein Fließweg in diese Richtung. 
Aus diesem Grunde sind entsprechende bauliche Maßnahmen gegen 
eine mögliche Überflutung zu treffen. Ein Nachweis der 
Überflutungssicherheit ist zu führen.  
Zudem ist vorab zu klären, wie die Verkehrssicherungspflicht der 
multifunktionalen Mischverkehrsfläche vorgesehen ist. Das Tiefbauamt 
kann die Verkehrssicherung einer offenen Wasserfläche die z.B. über 
eine gepflasterte Fließrinne / Flussbahn hinaus geht nicht übernehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Straßenentwässerung 
Die Entwässerungsstudie führt den Nachweis der 
Überflutungssicherheit. Da im Rahmen der Altlastensanierung ein 
Bodenaustausch stattfindet, werden die Bauflächen so modelliert, dass 
sie ein leichtes Gefälle zur Erschließungsstraße haben. Offene 
Wasserflächen innerhalb der Erschließungsstraße sind nicht 
vorgesehen. Das Entwässerungskonzept ist von EB beauftragt und 
abgestimmt. Der Wirtschaftsweg zum Rückhaltebecken ist Teil der 
Anlage und der Stadtentwässerung zugeordnet. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, den Anregungen teilweise zu folgen. 
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Des Weiteren sind weitere Details (dauerhafte 
Oberflächenentwässerung, Unter-haltung, Zuordnung) des geplanten 
Wirtschaftsweg zum Regenrückhaltebecken abzustimmen. Auch die 
Thematik eines Notwasserweges ist zu betrachten.  
Aufgrund des besonderen Konzeptes sollte die Planung dem 
Grünflächenamt und EB70 vorgestellt werden.  
Das Entwässerungskonzept ist zwingend vor einer abschließenden 
Stellungnahme mit dem Tiefbauamt, Herrn Beckmann, und EB70 
abzustimmen. 

23. Dienststelle 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 
Stellungnahme vom 12.04.2021 

 
Schmutzwasser 
Die Schmutzwasserentsorgung des Plangebietes ist gesichert. 
Westlich der Schulgebäude und östlich der Verlängerung der Straße 
Emscherdelle kreuzt ein Mischwasserkanal DN 1200 das Plangebiet 
von Nord nach Süd, der zum Hauptsammler südlich der Emscher führt. 
Für diesen Kanal ist ein Schutzstreifen von mindestens 6 m von jeder 
Bebauung frei zu halten und im Bebauungsplan zu sichern. Das 
anfallende Schmutzwasser kann ungedrosselt eingeleitet werden. 
 
Voraussetzung für die Unterhaltung (Anfahren durch Saug- und 
Spülfahrzeuge) 
- Kanaltrassen sollen grundsätzlich in öffentlichen Flächen liegen und 
  von Unterhaltungsfahrzeugen befahrbar sein. 
- Zur Unterhaltung müssen mindestens die Schächte regelmäßig mit  
  den kombinierten Saug-/ Spülfahrzeugen anfahrbar sein. 
- Aufgrund neuer Betriebsvorschriften sind für Neuplanungen  

 
 
 
 
Der Schutzstreifen für den bestehenden Mischwasserkanal beträgt 
bereits 6 m. Die Trasse liegt im südlichen Teil -zwischen der neuen 
Erschließungsstraße und dem Schulhof- auf einer geplanten privaten 
Gemeinschaftsstellplatzanlage. Mit der Übertragung dieser heute noch 
städtischen Flächen an die Baugemeinschaften der geplanten 
Neubausiedlung muss eine entsprechende Grunddienstbarkeit 
eingerichtet werden. Das Leitungsrecht ist bereits im Bebauungsplan 
eingetragen. Die Festsetzung als Gemeinschaftsstellplatzanlage im 
Bereich der Kanaltrasse schließt eine Bebauung mit Wohngebäuden 
aus. Ebenso wird der Bau von Garagen ausgeschlossen. Schächte sind 
in diesem Bereich nicht vorhanden. Die Anlage von Schachtbauwerken 
wird im Rahmen der Ausführungsplanung konkretisiert. Die 
Voraussetzungen für die Unterhaltung sind vorhanden. 
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  Fahrbreiten von mind. 3,50 m erforderlich. 
- Ein Abknicken des Kanals erfordert die Anlage eines Schacht-  
  bauwerks. 
- Der maximale Abstand zwischen 2 Schächten darf 80 m – 100 m 
betragen. 
-In Kurven sind die Maße der Schleppkurven für Feuerwehrfahrzeuge 
anzuwenden. 
 
Nur in Ausnahmefällen können Schmutz- und Regenwasserkanäle auf 
Privatgrundstücken liegen. Dafür gelten folgende Bedingungen, die 
sicherstellen sollen, dass die Stadtentwässerung Dortmund jederzeit 
Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten am Kanalnetz durchführen kann: 
- Die Trassen müssen über eine Grunddienstbarkeit gesichert sein. 
- Im Bebauungsplan ist ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL)  
  zugunsten der Stadt einzutragen. 
- Es muss sichergestellt werden, dass bei Trassen auf Privatgelände  
  keine Überbauung erfolgt und die Trasse grundsätzlich befahrbar  
  bleibt. 
 
Niederschlagswasser 
 
Das anfallende Niederschlagswasser kann an der Oberfläche 
gesammelt, über die Erschließungsstraßen abgeführt und in die 
Emscher eingeleitet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die 
Rinnen nicht über der Kanalachse verlaufen, da das 
Niederschlagswasser ansonsten über die Schmutzwasser- 
Schächte in den SW-Kanal läuft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich der Bewirtschaftung des Niederschlagswassers liegt die 
Entwässerungsstudie vor Gutachten vor, die vom Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung beauftragt wurde und abgestimmt ist. Alle 
formulierten Anforderungen werden erfüllt. 
Die oberirdischen Abflussrinnen sollen an den Rändern der Straße 
verlaufen. Für die Straße ist ein Dachprofil vorgesehen. Das 
Regenwasser läuft nicht in die Schutzwasserschächte, die 
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Die Einleitung darf nur gedrosselt über ein Rückhaltebecken am 
südlichen Plangebietsrand erfolgen. 
Die Festlegung der Drosselmenge obliegt der Unteren Wasserbehörde 
im Einvernehmen mit der Emschergenossenschaft. Für die Berechnung 
des Rückhaltevolumens ist nach DWA-A 118 bei Neuplanungen eine 
Überstauhäufigkeit von 1-mal in 3 Jahren empfohlen. 
Der Standort des Drosselbauwerks muss mit den Unterhaltungsfahr-
zeugen des Kanalbetriebes anfahrbar sein. Es gelten hier die gleichen 
Bedingungen wie beim Schmutzwasserkanal, d.h. die Wege müssen 
3,50 m breit sein und bei Kurven die Maße der Schleppkurve für 
Feuerwehrfahrzeuge berücksichtigen. 
Bei einer Einstauhöhe von mehr als 0,30 m wird eine Einzäunung des 
Rückhaltebeckens erforderlich. 
 
Überflutungsvorsorge 
 
Aus Sicht der Überflutungsvorsorge bestehen gegen die Aufstellung 
des o.g. Bebauungsplan AP 235 
- westlich Emschertal-Grundschule - grundsätzlich Bedenken. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplan AP 235 - westlich Emschertal-
Grundschule - wurde mit der Starkregengefahrenkarte abgedeckt. Aus 
der Überlagerung der Karten mit den B-Plangrenzen stellen sich  
Überflutungsbereiche heraus, die näher zu untersuchen sind. 
„Bei der Überlagerung des städtebaulichen Konzepts mit der SRGK ist 
zu beachten, dass die Auswertungen auf Höhendaten aus dem Jahr 
2012 basieren. Alle seitdem durchgeführten und im Rahmen der 
Erschließung geplanten Höhenveränderungen sind nicht dargestellt. 
Daher sind im Verfahren Betrachtungen zur Veränderung der 

voraussichtlich in der Straßenmitte liegen werden. Das 
Regenrückhaltebecken ist so dimensioniert, dass ein gedrosselter 
Abfluss in die Emscher gewährleistet werden kann. Das 
Regenrückhaltebecken ist über eine 3,50 m breite Zufahrt anfahrbar. 
Die Entscheidung über die Einzäunung erfolgt im Rahmen der 
Ausbauplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Überflutungsstudie wird im Rahmen der Ausführungsplanung 
weiter konkretisiert. In der Studie kommt zu dem Schluss, dass für die 
geplante Bebauung mit den genannten Maßnahmen ein ausreichender 
Überflutungsschutz gewährleistet werden kann. 
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Starkregensituation auch für die umliegende Bestandsbebauung zu 
untersuchen.“ Die konkrete Überflutungsgefährdung ist vom Gutachter 
im B-Plan-Aufstellungsprozess (Überflutungsgutachten) 
zu erarbeiten und ggfs. notwendige Maßnahmen zu entwickeln. 
 
EB 70/3 stellt aus Sicht der Überflutungsvorsorge folgende 
Anforderungen: 
- Durchführung einer Überflutungsbetrachtung: 
A) qualitative Abschätzung auf Grundlage der Starkregengefahrenkarte   
und anderer vorliegenden Daten 
B) erforderliche Modellierung 
Die Entscheidung, ob A) oder B) wird im Rahmen der Aufstellung des 
Gutachtens durch EB 70 in Abhängigkeit der geplanten Höhen-
/Geländeveränderungen entschieden. 
- Umsetzung von Objektschutz 
a) Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhe xx cm über geplante 
Straßenoberkante (Auswirkung auf die Fristhöhe) 
und 
b) Geeignete Schutzvorrichtungen für Gebäudeöffnungen unterhalb der 
Erdgeschossfußbodenhöhe 
- Planung und Umsetzung von Notwasserwegen auf der Grundlage 
einer Überflutungsbetrachtung. 
Sobald das für den Bebauungsplan AP 235 - westlich Emschertal-
Grundschule - erstellte Überflutungsgutachten vorliegt, ist dieses 
erneut 70/3 zur Stellungnahme vorzulegen. 
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Die Checkliste für die „Wassersensibilität in Bebauungsplänen“ ist 
zwingend im Verfahren zu bearbeiten und auf den Erweiterungsbereich 
des B-Planes auszudehnen und EB 70/3 zur Überprüfung und 
Gegenzeichnung vorzulegen. Erst nach der Vorlage kann abschließend 
bewertet werden, ob Bedenken seitens der Starkregenvorsorge gegen 
die Aufstellung des Bebauungsplan AP 235 -westlich Emschertal- 
Grundschule - bestehen. 
 
Anmerkung: 
Anmerkung zu 6.3 Minderungs-, Vermeidungs-, Baumersatz- und 
Begrünungsmaßnahmen: 
Im Abschnitt Vermeidungsmaßnahmen steht: “Retention des 
Niederschlagswassers … in Richtung eines bestehenden 
Regenwasserkanals mit Einleitung in die Emscher.“ 
Diese Aussage ist falsch. Es gibt hier keinen Regenwasserkanal, der in 
die Emscher mündet. 
 

Die Entwässerungsstudie ist mit dem Eigenbetrieb 70/3 abgestimmt. 
Die Checkliste wird im Rahmen der Beteiligung zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkung zu Kap.6.3 der Begründung wird berücksichtigt: statt 
„Ableitung in einen Regenwasserkanal“ heißt es jetzt -Ableitung in ein 
Regenrückhaltebecken“. 
Ansonsten ist die Entwässerungsstudie von der Stadtentwässerung 
beauftragt und geprüft. Alle genannten Anforderungen werden erfüllt. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Extern 
 

• Alte Haase Bergwerksgesellschaft 
Stellungnahme vom 23.03.2021 
 

• E.ON SE  
Stellungnahme vom 22.03.2021 

 
• RWTH Aachen 

 
• PLEDOC  

Stellungnahme vom 18.03.2021 
 

• Polizeipräsidium Dortmund 
Stellungnahme vom 19.03.2021 
 

• Landschaftsverband Westfalen-Lippe Denkmalpflege 
 

• Vodafone NRW GmbH 
 
 
Intern 
 

• StA 40, Fachbereich Schule 
Stellungnahmen vom 19.03.2021 und 23.03.2021 
 

• StA 52, Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 
Stellungnahme vom 17.03.2021 



Bebauungsplan Ap 235 -Westlich Emschertal-Grundschule- Abwägung der Stellungnahmen 
Seite 48 
 
 

• StA 53, Gesundheitsamt 
 Stellungnahme vom 19.03.2021 
 
• StA 66/1-2 Tiefbauamt, Finanzen und Anliegerbeiträge 

Stellungnahme vom 19.04.2022 
 

• StA 65/3-2 Hochbauamt, Objektverantwortung 
 

• 66/2 Straßenverkehrsbehörde 
 

• 8 GF Wirtschaftsförderung 
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